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Vergleichen Sie hierzu die PSA-Benutzerverordnung (PSA-BV)

Wagert empfiehlt das Anlegen von Sicherheitsgurten (Geschirren) 
auch dort, wo es vom Hubarbeitsbühnenhersteller nicht zwingend 
vorgeschrieben wird. Bei uns erhältlich für die Sicherheit Ihrer 
Mitarbeiter.

Wagert PSA-Kit

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Auffanggurt mit Höhensicherungsgerät und Rucksack,  
zertifiziert nach gängigen EU-Normen.

Bestellhotline: 09 21 - 78 99 20

Preis auf Anfrage
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IHRE SICHERHEIT IST UNS WICHTIG
Wir wollen, dass unsere Kunden und Mitarbeiter jederzeit sicher 
mit unseren Arbeitsbühnen arbeiten können. Unser Motto „SICHER 
HOCH“ hat für uns oberste Priorität und bedeutet für uns, im 
Bereich der sicherheitstechnischen Schulungen, führend zu sein 
und zu bleiben. Profitieren auch Sie von unserer jahrzehntelangen 
Erfahrung!
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- Teleskopstapler  mit Diesel- oder Elektromotor
- Tragfähigkeit bis zu 7,20 t
- Hubhöhen bis zu 34,00 m
- Teilweise 360° drehbar
- Teilweise hydraulische Abstützung
- Teilweise Niveauausgleich
- Verschiedene Gabellängen

Für unsere Teleskopstapler bieten wir auf Anfrage auch 
Sonderzubehör wie Gabelverlängerungen, Erdschaufeln, 
Lasthaken, hydraulische Winden etc. an.

Hohe Verfügbarkeit der Maschinen sowie schnelle Liefer-
zeiten im gesamten Bundesgebiet gehören zu unserem 
Service.

Teleskopstapler
Hubhöhen bis 34,00 m,  
Tragfähigkeiten bis 7,20 t

WAGERT vermietet Teleskopstapler mit Diesel- 
oder Elektromotoren, starr oder rotierend, je 
nach Typ auch mit Allradantrieb. Die Tragfähig-
keiten reichen dabei bis zu 7,20 t und die Hub- 
höhen bis zu 34,00 m. Alle Geräte sind mit 
Schnellwechsler und teilweise hydraulischer 
Abstützung ausgestattet. 
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Teleskopstapler

Übersicht Teleskopstapler-Mietprogramm
MODELL                                           TRAGKRAFT HUBHÖHE

Teleskopstapler TS 25-5 E 2,50 t   4,80 m
Teleskopstapler TS 25-6 2,50 t   5,90 m
Teleskopstapler TS 27-6 2,70 t   6,10 m
Teleskopstapler TS 30-10 3,00 t   9,80 m
Teleskopstapler TS 33-7 3,30 t   6,60 m
Teleskopstapler TS 38-13 3,80 t 12,60 m
Teleskopstapler TS 40-13 4,00 t 12,50 m
Teleskopstapler TS 40-17 4,00 t 16,70 m
Teleskopstapler TS 72-10 7,20 t 9,55 m
Teleskopstapler TS 40-16 ROTO 4,00 t 15,80 m
Teleskopstapler TS 40-18 ROTO 4,00 t 17,70 m
Teleskopstapler TS 45-21 ROTO 4,50 t 20,80 m
Teleskopstapler TS 50-21 ROTO 4,95 t 20,80 m
Teleskopstapler TS 50-30 ROTO 4,95 t 29,20 m
Teleskopstapler TS 50-35 ROTO 4,95 t 34,00 m
Teleskopstapler TS 70-24 ROTO 7,00 t   24,00 m

Unsere Kundenberater helfen Ihnen bei Fragen unter der 
Telefonnummer 09 21 - 78 99 20 gerne weiter.

NEU
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TS 25-5 E
Teleskopstapler

90
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1500 kg

2000 kg

2500 kg

4,80 m
2,50 t

2,60 m
3,40 m

1,50 t
1,15 m

0,90 t

3,32 m
1,54 m
1,98 m

4,95 t

1,20 m
0,50 m

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ca. 
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Elektro Allrad

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt  

Sonderzubehör möglich:
Gabelverlängerung, Erdschaufel
Lasthaken am Geräteträger
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TS 25-6
Teleskopstapler

10
00
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g 12

50
 k
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15

00
 kg 17

50
 kg

2000 kg

2500 kg

5,90 m
2,50 t

3,10 m
4,70 m

1,75 t
1,40 m

1,00 t

4,15 m
1,84 m
1,93 m

4,75 t

1,20 m
0,50 m

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ca. 
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt  
Schnellwechsler

Sonderzubehör möglich:
Gabelverlängerung, Erdschaufel
Lasthaken am Geräteträger
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TS 27-6
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca.
Max. Tragfähigkeit ca.
Max. Ausladung ca.
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca.
Ausladung bei max. Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max Ausladung ca.

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca.
Fahrzeugbreite ca.
Fahrzeughöhe ca.

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca.

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4

Ausstattung
Lastgabeln
Lastschwerpunkt
Schnellwechsler

Sonderzubehör möglich:
Gabelverlängerung, Erdschaufel
Lasthaken am Geräteträger   

6,10 m
2,70 t

3,50 m
4,50 m

1,80 t
1,50 m

1,00 t

3,91 m
1,84 m
1,92 m

4,90 t

1,20 m
0,50 m

10
00

 k
g

12
50

 k
g

15
00

 k
g

18
00

 k
g

22
00

 k
g

1800 kg

2200kg

2700 kg
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TS 30-10
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca.
Max. Tragfähigkeit ca.
Max. Ausladung ca.
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca.
Ausladung bei max. Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max Ausladung ca.

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca.
Fahrzeugbreite ca.
Fahrzeughöhe ca.

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca.

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4

Ausstattung
Lastgabeln
Lastschwerpunkt
Schnellwechsler

Sonderzubehör möglich:
Gabelverlängerung, Erdschaufel
Lasthaken   

9,80 m
3,00 t

3,70 m
5,50 m

1,00 t
2,50 m

1,00 t

4,70 m
2,10 m
2,02 m

7,60 t

1,20 m
0,50 m

1500 Kg

1000 Kg

2000 Kg

2500 Kg

3000 Kg

Leistungsdaten Diagramm
-abgestützt-
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TS 33-7
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca.
Max. Tragfähigkeit ca.
Max. Ausladung ca.
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca.
Ausladung bei max. Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max Ausladung ca.

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca.
Fahrzeugbreite ca.
Fahrzeughöhe ca.

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca.

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung
Lastgabeln
Lastschwerpunkt
Schnellwechsler

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger, Gabelverlängerung,
Gitterausleger 2 m mit 1,5 t Lasthaken,
Gitterausleger 2 m mit hydr. Winde 1,5 t,
Erdschaufel, hydraulische Winde 3,5 t

6,60 m
3,30 t

3,50 m
4,40 m

1,35 t
1,40 m

1,35 t

4,31 m
2,10 m
2,02 m

6,50 t

1,20 m
0,50 m
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TS 38-13
Teleskopstapler

12,60 m
3,80 t

8,60 m
11,00 m

3,50 t
3,00 m

0,80 t

5,24 m
2,22 m
2,42 m
2,44 m

8,90 t

1,20 m
0,50 m

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ohne Abstützungen ca. 
Fahrzeugbreite mit Abstützungen ca. 
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt 
Schnellwechsler
Hydraulische Abstützung

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger, Gabelverlängerung,
Gitterausleger 2 m mit 1,5 t Lasthaken,
Gitterausleger 2 m mit hydr. Winde 1,5 t,
Erdschaufel, hydraulische Winde 3,5 t

800 Kg

Leistungsdaten Diagramm
-abgestützt-
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TS 40-13
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ohne Abstützungen ca. 
Fahrzeugbreite mit Abstützungen ca. 
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt  
Schnellwechsler
Hydraulische Abstützung

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger, Gabelverlängerung,
Gitterausleger 2 m mit 1,5 t Lasthaken,
Erdschaufel

12,50 m
4,00 t

8,70 m
10,80 m

3,50 t
3,30 m

1,00 t

5,41 m
2,24 m
2,36 m
2,43 m

9,28 t

1,20 m
0,50 m

4000 Kg

3000 Kg

2500 Kg
2000 Kg

1500 Kg
1000 Kg

1000 Kg

1300 Kg

1600 Kg

2000 Kg

2500 Kg

3000 Kg

3500 Kg

750 Kg
600 Kg

500 Kg

Leistungsdaten Diagramm
-abgestützt-
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TS 40-17
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ohne Abstützungen ca. 
Fahrzeugbreite mit Abstützungen ca. 
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt 
Schnellwechsler
Hydraulische Abstützung

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger, Gabelverlängerung,
Gitterausleger 2 m mit 1,5 t Lasthaken,
Gitterausleger 2 m mit hydr. Winde 1,5 t,
Erdschaufel, hydraulische Winde 3,5 t

16,70 m
4,00 t

12,5 m
8,10 m

2,00 - 2,50 t
3,73 - 4,20 m

0,50 t

5,95 m
2,40 m
2,60 m
2,51 m

11,50 t

1,20 m
0,50 m

4000 Kg

3000 Kg

2500 Kg
2000 Kg

1500 Kg

1000 Kg

750 Kg

600 Kg

500 Kg

Leistungsdaten Diagramm
-abgestützt-
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TS 72-10
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ca. 
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt 
Schnellwechsler

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger 
Gabelverlängerung
Erdschaufel

9,55 m
7,20 t

5,50 m
6,00 m
 4,00 t

1,60 m
 2,00 t

5,39 m
2,34 m
2,51 m

11,00 t

1,20 m
0,50 m
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55
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15
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0

0

700 kg

1500 kg

25 0 0  k g

0,5 m

4 0 0 0  k g

35 0 0  k g
30 0 0  k g

20 0 0  k g

1000
kg
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TS 40-16 ROTO
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ohne Abstützungen ca. 
Fahrzeugbreite mit Abstützungen ca. 
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt 
Schnellwechsler
Hydraulische Abstützung

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger, Gabelverlängerung,
Gitterausleger 2 m mit 1,5 t Lasthaken,
Gitterausleger 2 m mit hydr. Winde 1,5 t,
Erdschaufel, hydraulische Winde 4 t, Arbeitskorb

15,80 m
4,00 t

13,10 m
10,00 m

2,50 t
5,50 m

0,70 t

6,28 m
2,24 m
3,75 m
3,03 m

12,90 t

1,20 m
0,50 m

Leistungsdaten Diagramm
-abgestützt-
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TS 40-18 ROTO
Teleskopstapler

17,70 m
4,00 t

15,00 m
11,00 m

2,75 t
5,50 m

0,40 t

6,10 m
2,30 m
3,90 m
2,98 m

13,10 t

1,20 m
0,50 m

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca.
Max. Tragfähigkeit ca.
Max. Ausladung ca.
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca.
Ausladung bei max. Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max Ausladung ca.

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca.
Fahrzeugbreite ohne Abstützungen ca.
Fahrzeugbreite mit Abstützungen ca.
Fahrzeughöhe ca.

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca.

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung
Lastgabeln
Lastschwerpunkt
Schnellwechsler
Hydraulische Abstützung
3 verschiedene Lenkmöglichkeiten

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger, Gabelverlängerung,
Gitterausleger 2 m mit 1,5 t Lasthaken,
Gitterausleger 2 m mit hydr. Winde 1,5 t,
Erdschaufel, hydraulische Winde 4,0 t
Teilweise mit Arbeitskorb

RO
TO

 3
60
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ar

55

5

10

10

15

15

20

0

0

40
0 

kg

700 kg

1000 kg

4000 kg
3500 kg

2000 kg

1500 kg

2750 kg

0,5 m

Leistungsdaten Diagramm
-abgestützt-
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TS 45-21 ROTO
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ohne Abstützungen ca. 
Fahrzeugbreite mit Abstützungen ca.
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt 
Schnellwechsler, Hydraulische Abstützung,
wahlweise Niveauausgleich oder variable Abstützung

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger, Gabelverlängerung,
Gitterausleger 2 m mit 1,5 t Lasthaken,
Gitterausleger 2 m mit hydr. Winde 1,5 t,
Erdschaufel, hydraulische Winde 3,5 t
Teilweise mit Funkfernsteuerung
Teilweise mit Arbeitskorb

20,80 m
4,50 t

17,95 m
10,70 m

 2,50 t
6,20 m
 0,50 t

6,80 m
2,40 m
5,20 m
3,00 m

15,50 t

1,20 m
0,50 m

55

5

10

10

15

15

20

20

25

0

0

750

RO
TO

 3
60

° d
re

hb
ar

Leistungsdaten Diagramm
-abgestützt-
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TS 50-21 ROTO
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ohne Abstützungen ca. 
Fahrzeugbreite mit Abstützungen ca.
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt 
Schnellwechsler
Hydraulische Abstützung

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger, Gabelverlängerung,
Gitterausleger 2 m mit 1,5 t Lasthaken,
Erdschaufel, hydraulische Winde 4,5 t,
Arbeitskorb

20,80 m
4,95 t

18,00 m
10,30 m

 2,50 t
6,80 m
 0,80 t

6,87 m
2,43 m
5,10 m
3,12 m

15,95 t

1,20 m
0,50 m

RO
TO

 3
60

° d
re

hb
ar

2500 Kg

3500 Kg

4000 Kg

3500 Kg

2500 Kg

4500 Kg

4950 Kg

Leistungsdaten Diagramm
-abgestützt-



107 Te
le

sk
o

p
st

ap
le

r

TS 50-30 ROTO
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ohne Abstützungen ca. 
Fahrzeugbreite mit Abstützungen ca.
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt 
Schnellwechsler
Hydraulische Abstützung

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger, Gabelverlängerung,
Gitterausleger 2 m mit 1,5 t Lasthaken,
Erdschaufel, hydraulische Winde 4,5 t,
Arbeitskorb

29,20 m
4,95 t

27,00 m
13,50 m

 2,00 t
10,10 m

 0,50 t

8,59 m
2,54 m
6,32 m

3,26 - 3,44 m

23,52 t

1,20 m
0,50 m

RO
TO

 3
60

° d
re

hb
ar

Leistungsdaten Diagramm
-abgestützt-NEU
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TS 50-35 ROTO
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ohne Abstützungen ca. 
Fahrzeugbreite mit Abstützungen ca.
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt 
Schnellwechsler
Hydraulische Abstützung

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger, Gabelverlängerung,
Gitterausleger 2 m mit 1,5 t Lasthaken,
Erdschaufel, hydraulische Winde 4,5 t,
Arbeitskorb

34,00 m
4,95 t

27,00 m
13,50 m

 2,00 t
10,10 m

 0,50 t

8,59 m
2,54 m
6,32 m

3,26 - 3,44 m

23,52 t

1,20 m
0,50 m

RO
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Leistungsdaten Diagramm
-abgestützt-
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TS 70-24 ROTO
Teleskopstapler

Arbeitsbereich
Max. Hubhöhe ca. 
Max. Tragfähigkeit ca. 
Max. Ausladung ca. 
Max. Höhe bei max. Tragfähigkeit ca. 
Tragfähigkeit bei max. Höhe ca. 
Ausladung bei max Tragfähigkeit ca.
Tragfähigkeit bei max. Ausladung ca. 

Abmessungen
Fahrzeuglänge ohne Lastgabeln ca. 
Fahrzeugbreite ohne Abstützungen ca. 
Fahrzeugbreite mit Abstützungen ca. 
Fahrzeughöhe ca. 

Gewichte
Fahrzeug (mit Lastgabeln) ca. 

Antrieb
Diesel-Allrad 4x4
Lenkung 4x4x4

Ausstattung/Sonstiges
Lastgabeln 
Lastschwerpunkt 
Schnellwechsler
Hydraulische Abstützung

Sonderzubehör möglich:
Lasthaken am Geräteträger nur 7,2 t, Gabelverlängerung,
Erdschaufel, hydraulische Winde 6,75 t

24,00 m
7,00 t

20,30 m
7,10 m

3,00 t
5,90 m

0,90 t

7,43 m
2,49 m
5,30 m

3,11 – 3,16 m

20,20 t

1,20 m
0,60 m

Leistungsdaten Diagramm
-abgestützt-
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- Frontstapler mit Dieselmotor-/Elektromotor
- Tragkräfte ja nach Typ bis 16,4 t
- Hubhöhen je nach Typ bis 6,10 m
- Alle Geräte mit hydraulischem Seitenschieber
- Teilweise weiße, abriebfreie Bereifung
- Verschiedene Gabellängen
- Transport mit Spezialtieflader

Für unsere Frontstapler bieten wir Ihnen 
auch Sonderzubehör, wie beispielsweise 
Gabelverlängerungen, an.

Hohe Verfügbarkeit der Maschinen
sowie schnelle Lieferzeiten im
gesamten Bundesgebiet gehören
zu unserem Service.

Frontstapler
Hubhöhen bis 6,10 m, Tragkräfte bis 16,4 t

WAGERT vermietet Frontstapler mit Diesel und 
Elektromotoren, Tragkräfte je nach Typ bis zu 
16,4 Tonnen. Die Hubhöhen sind je nach Gerät 
bis zu 6,10 m. Alle Geräte sind mit hydraulischem 
Seitenschieber und teilweise abriebfester Berei-
fung ausgestattet. 
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Unsere Kundenberater helfen Ihnen 
bei Fragen unter der Telefonnummer
09 21 - 78 99 20 gerne weiter.

Elektroameise

Elektroameisen mit einer Tragkraft 
bis 1,6 Tonnen runden unser 
Staplerprogramm ab.
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Übersicht Frontstapler/Elektroameise

/E
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Typ Trag- 
fähigkeit

(max.)

 to

Last-
schwer-
punkt

mm

max. 
Hubhöhe

m

Freihub

m

Fahrzeug-
länge

ohne Gabel

m

EA 1.6-43 E 1,60 500 4,35 1,44 - 2,20 0,92 1,94    1,20 Elektro 32A 1,14 x

FS 2.0-43 E 1,97 500 4,35 1,37 2,10 3,30 1,12 2,00    3,56 Elektro 32A 1,20 x

FS 2.0-49 E 2,00 500 4,90 1,52 1,90 3,14 1,08 2,14    3,68 Elektro 32A 1,20 x

FS 2.0-52 E 2,00 500 5,20 1,68 1,92 3,17 1,16 2,30    3,80 Elektro 32A 1,25 x

FS 3.5-48 D 3,50 500 4,80 1,65 2,82 3,89 1,37 2,32    5,14 Diesel 1,22 x

FS 3.5-52 E 3,50 500 5,20 1,60 2,56 4,23 1,20 2,40    5,77 Elektro 32A 1,60 x

FS 3.5-61 E 3,50 500 6,10 2,00 2,37 3,57 1,29 2,64    5,69 Elektro 32A 1,22 x

FS 5.5-50 E 5,50 600 5,00 1,00 3,14 5,14 1,45 2,48       9,39 Elektro 32A 2,00 x

FS 5.5-53 D 5,50 600 5,30 1,63 3,34 5,21 1,45 2,62       8,63 Diesel  1,80

FS 5.5-53 E 5,50 600 5,30 1,53 3,15 5,00 1,48 2,56      9,40 Elektro 32A 1,80 x

FS 6.0-50 D 6,00 600 3,00 2,05 3,56 5,53 1,83 2,88   9,01 Diesel 1,97

FS 8.0-44 E 8,00 900 4,40 1,50 3,54 5,54 2,14 2,86 17,05 Elektro 63A (Starkstrom) 2,00

FS 9.0-55 D 8,27 600 5,50 1,86 4,15 5,95 2,32 3,02 13,00 Diesel  1,80 

FS 16.0-46 D 16,40 1200 4,50 2,00 5,38 7,82 2,54 3,43 24,19 Diesel  2,44

Fahrzeug-
länge

mit Gabel

m
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FS 2.0-43 E bis FS 16.0-46 D
EA 1.6-43 E

Fahrzeug-
breite

m

Fahrzeug-
höhe

m

Fahrzeug-
gewicht

mit Lastgabel

to

Antrieb Strom-
stärke 

Ladegerät

Lastgabeln

m ab
ri

eb
fe

st
e

B
er

ei
fu

n
g

/E
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/E
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EA 1.6-43 E 1,60 500 4,35 1,44 - 2,20 0,92 1,94    1,20 Elektro 32A 1,14 x

FS 2.0-43 E 1,97 500 4,35 1,37 2,10 3,30 1,12 2,00    3,56 Elektro 32A 1,20 x

FS 2.0-49 E 2,00 500 4,90 1,52 1,90 3,14 1,08 2,14    3,68 Elektro 32A 1,20 x

FS 2.0-52 E 2,00 500 5,20 1,68 1,92 3,17 1,16 2,30    3,80 Elektro 32A 1,25 x

FS 3.5-48 D 3,50 500 4,80 1,65 2,82 3,89 1,37 2,32    5,14 Diesel 1,22 x

FS 3.5-52 E 3,50 500 5,20 1,60 2,56 4,23 1,20 2,40    5,77 Elektro 32A 1,60 x

FS 3.5-61 E 3,50 500 6,10 2,00 2,37 3,57 1,29 2,64    5,69 Elektro 32A 1,22 x

FS 5.5-50 E 5,50 600 5,00 1,00 3,14 5,14 1,45 2,48       9,39 Elektro 32A 2,00 x

FS 5.5-53 D 5,50 600 5,30 1,63 3,34 5,21 1,45 2,62       8,63 Diesel  1,80

FS 5.5-53 E 5,50 600 5,30 1,53 3,15 5,00 1,48 2,56      9,40 Elektro 32A 1,80 x

FS 6.0-50 D 6,00 600 3,00 2,05 3,56 5,53 1,83 2,88   9,01 Diesel 1,97

FS 8.0-44 E 8,00 900 4,40 1,50 3,54 5,54 2,14 2,86 17,05 Elektro 63A (Starkstrom) 2,00

FS 9.0-55 D 8,27 600 5,50 1,86 4,15 5,95 2,32 3,02 13,00 Diesel  1,80 

FS 16.0-46 D 16,40 1200 4,50 2,00 5,38 7,82 2,54 3,43 24,19 Diesel  2,44

Fahrzeug-
länge

mit Gabel

m
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Spezialgeräte

Scherenarbeitsbühne S 100-12 K 
– Siehe Tabelle Seite 36/37 –

Arbeitshöhe 10,0 m
Plattform vergrößerbar bis 2,92 x 1,30 m
Tragkraft Arbeitskorb 300 kg
Antrieb Diesel, Elektro (nur Dauerstrom)
Ausstattung Abriebfeste Ketten

Schrägstand-Ausgleich bis ca. 15°
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600 kg

700 kg

990 kg

67°
52

°

MLK 6000 Multi-Lader-Kette

Arbeitsbereich
Seitliche Reichweite Ladekran 4,30 m
Hubhöhe Ladekran max. 7,00 m
Tragkraft 5,5 – 6,0 t
Tragkraft Ladekran max. 300 – 900 kg

Abmessungen
Plattformgröße 1,10 x 2,40 m
Fahrzeughöhe 1,44 – 2,98 m
Fahrzeuglänge 3,00 m
Fahrzeugbreite 1,46 – 1,80 m

Gewichte
Fahrzeug ca. 2990 kg

Antrieb Diesel / Elektro

Ausstattung Abriebfeste Ketten
Automatische Nivellierung der Ladefläche
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Stockfräse

Arbeitsbereich
Frästiefe über Grund 
Frästiefe unter Planum 
Schwenkbereich 
Fräsraddurchmesser 
Fräsradstärke 

Abmessungen
Fahrzeuglänge 
Fahrzeugbreite 
Fahrzeughöhe 

Gewichte
Fahrzeug ca. 

Antrieb
Diesel

Ausstattung/Sonstiges
Bodenschonender Gummikettenantrieb

0,71 m
0,50 m
1,65 m
0,61 m
35 mm

3,56 m
0,89 m
1,93 m

1700 kg

Mit Stockfräsen/Stubbenfräsen entfällt das Aus-
graben von Baumstubben. Bis tief in den Wurzel-
ballen wird der Stumpf ausgefräst. Das kommt 
besonders den Aufforstungsarbeiten zu Gute,  
weil die Baumstümpfe ohne größere Beschädi-
gungen des Umfeldes zu entfernen sind.



117 Sp
ez

ia
lg

er
ät

e

Holzhäcksler

Holzhäcksler haben den entscheidenden Vor-
teil, dass das anfallende Ast- und Stamm- 
material an Ort und Stelle zerkleinert werden 
kann und zum Kompostieren geeignet ist.

Bei größeren Mengen reduzieren sich die  
Fuhren durch das geringe Volumen des Ast- 
materials und machen so den Einsatz von einem 
Holzhäcksler rentabel.

Wagert-Holzhäcklser gibt es auf Ein-Achs- 
Anhänger mit Silent-Diesel-Motoren in ver-
schiedenen Leistungsstufen von ca. 25 – 59 PS 
und Hackstärken von ca. 19 bis max. 22 cm.

150 kg Stützlast / 2200 kg Zuglast.

Zu Verarbeitung von gebrauchten Bauholz 
ungeeignet!
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Glossar der Typenbezeichnungen

LKW-Arbeitsbühnen (z.B. L 205 L): 
A = Allrad
L = leicht 3,5 t
LK = leicht + Korbarm
L/S = leicht + schmal
KS = Kurbelschwenktisch

  
Scherenbühnen (z.B. S 99-8 E):

E = Elektro
E/ST = Elektro Stütze
EAST = Elektro Allrad Stütze
DAST = Diesel Allrad Stütze  
LP = lange Plattform
K = Kette

  
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen (z.B. GT 111 SK):

SK = Schwenkkorb 
E = Elektro 
EK = Elektro Korbarm 
D/E = Diesel/Elektro 
DAK = Diesel Allrad Korbarm

  
Teleskop-Arbeitsbühnen (z.B. T 160 DAK):

DA-L = Diesel Allrad leicht 
XC = höhere Tragkraft 
HC = höhere Tragkraft 
TRAX = 4-fach Gummikettenantrieb 
DAK = Diesel Allrad Korbarm 
DAK-S = Diesel Allrad Korbarm schmal

  
Kettenteleskop-Arbeitsbühnen (z.B. KT 240 GT):

K = Korbarm 
S = schmal
GT = Gelenkteleskop

  
Teleskopstapler (z.B. TS 40-16 ROTO): 

ROTO = 360° drehbar

  
Frontstapler (z.B. FS 3.5-48 D):

E = Elektro 
D = Diesel
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Ausbildung und Beauftragung der Bediener von 
Hubarbeitsbühnen

Auszug aus der DGUV 308-008

-Ausbildung und Beauftragung der Bediener von Hubarbeitsbühnen

1. Anwendungsbereich
Dieser Grundsatz findet Anwendung auf die Ausbildung und Beauftragung 
der Bediener von Hubarbeitsbühnen.

2. Anforderungen

Die Benutzung von Arbeitsmitteln bleibt dazu geeigneten, 
unterwiesenen oder beauftragten Personen vorbehalten 
(Betriebssicherheitsverordnung). So ist das Führen von 
Hubarbeitsbühnen z.B. in Kapitel 2.10 Nr. 2.1 der Regel „Betreiben 
von Arbeitsmitteln“ (DGUV 100-500)  
geregelt. Danach darf der Unternehmer nur mit dem 
selbstständigen Bedienen von Hubarbeitsbühnen Personen 
beauftragen, die

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. in der Bedienung der Hubarbeitsbühne unterwiesen sind und
3. ihre Befähigung gegenüber dem Unternehmer nachgewiesen haben.

Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen.

Für die Auswahl der Bediener ergeben sich somit folgende Kriterien:

• Mindestalter 18 Jahre
Im Rahmen der Berufsausbildung dürfen Jugendliche unter 
18 Jahren nur Hubarbeitsbühnen bedienen, wenn dies unter 
fachlicher Aufsicht erfolgt und der Jugendliche entsprechend 
dieses Grundsatzes ausgebildet ist. Dabei sollte der Aufsicht 
Führende schriftlich festgelegt sein.

• Körperliche Eignung
Sie wird zweckmäßigerweise durch eine ärztliche Untersuchung 
festgestellt. Insbesondere wird Wert gelegt auf ausreichende 
Sehschärfe, seitliches Gesichtsfeld, räumliches Sehen, Hörvermögen, 
körperliche Beweglichkeit, gute Reaktionsfähigkeit. Zur Beurteilung 
der körperlichen Eignung geben die Berufsgenossenschafllichen 
Grundsätze für arbeitsmedizinische Untersuchungen G 25 „Fahr-, 
Steuer- und Überwachungstätigkeiten“ sowie G 41 „Arbeiten mit 
Absturzgefahr“ wichtige Anhaltspunkte.

• Geistige und charakterliche Eignung.

Von den ausgewählten Personen wird insbesondere erwartet:

• Verständnis für technische und physikalische Zusammenhänge.
• Die Eigenschaft zuverlässig, verantwortungsbewusst und umsichtig

zu handeln.

3. Ausbildung

Die Ausbildung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen 
Teil und endet mit einer Abschlussprüfung. Beim praktischen Teil ist auf ein 
angemessenes Zahlenverhältnis von Ausbildern zu Teilnehmern zu achten. 
Die Dauer der Ausbildung ist abhängig vom Typ der Hubarbeitsbühne und 
der Art ihres Einsatzes. Sie beträgt in der Regel mindestens einen Tag.
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4. Qualifikation der Ausbilder

Als Ausbilder für Hubarbeitsbühnen-Bediener kann tätig werden, wer 
aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung umfassende Kenntnisse 
auf dem Gebiet der Hubarbeitsbühnen hat,

• mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften 
(z.B. Maschinenverordnung,  Betriebssicherheitsverordnung), 
Unfallverhütungsvorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik (z.B. DGUV-Regeln, DIN-Normen) vertraut ist,
• mit den Betriebsanleitungen der eingesetzten Hubarbeitsbühnen vertraut 
ist,
• praktische Erfahrungen im Einsatz mit Hubarbeitsbühnen gesammelt hat,
• Ausbildungskonzepte vermitteln und eine Gruppe durch einen Lehrgang 
führen kann.

5. Beauftragung

Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung können die Bediener mit 
der Bedienung von Hubarbeitsbühnen, die im Zertifikat ausgewiesen sind, 
vom Unternehmer beauftragt werden. Diese Beauftragung ist schriftlich zu 
erteilen.

Die Form der schriftlichen Beauftragung ist nicht festgelegt.Um den Unternehmer
 zu unterstützen, werden von einzelnen Berufsgenossenschaften und anderen 
Schulungsträgem speziell gestaltete Bedienerausweise für Hubarbeitsbühnen 
herausgegeben.

Der Bedienerausweis sieht außer den persönlichen Daten und dem Lichtbild 
des Bedieners vor, dass die ausbildende Stelle die Bauarten benennt, 
auf denen die Ausbildung erfolgte. Darüber hinaus können zusätzliche 
Ausbildungsmaßnahmen eingetragen werden.

Bei der eigentlichen Beauftragung ist anzugeben, für welche Arbeiten die 
Beauftragung gilt.
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Sicheres Betreiben von Hebebühnen 
Allgemeines
Beim Betrieb von Hebebühnen ist die dem Gerät beiliegende Betriebsanlei-
tung zu beachten!

Auszug aus der DGUV 100-500  
– Betreiben von Hebebühnen
(Kapitel 2.10)

1. Anwendungsbereich
Dieses Kapitel findet Anwendung auf das Betreiben von Hebebühnen.

2. Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit 
bei der Arbeit

2.1 Beschäftigungsbeschränkung
Mit der selbständigen Bedienung von Hebebühnen dürfen nur Personen 
beschäftigt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, in der 
Bedienung der Hebebühne unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu 
gegenüber dem Unternehmer nachgewiesen haben. Sie müssen vom 
Unternehmer ausdrücklich mit dem Bedienen der Hebebühne beauftragt 
sein. Der Auftrag zum Bedienen von Hubarbeitsbühnen muss schriftlich 
erteilt werden.

2.2 Inbetriebnahme
2.2.1 Die ordnungsgemäße Auflage von Abstützungen auf geeignetem 
Untergrund ist vor Inbetriebnahme der Hebebühne zu prüfen.
2.2.2 Kraftbetriebene Abstützungen sind beim Aus- und Einfahren zu 
beobachten.

2.3 Handhabung und Verhalten während des Betriebes.
2.3.1 Hebebühnen dürfen nicht über die zulässige Belastung belastet 
werden.
2.3.2 Hebebühnen dürfen nur über die dafür bestimmten Zugänge bestie-
gen oder verlassen werden.
2.3.3 Hebebühnen dürfen nur von den bestimmungsgemäß vorgesehenen 
Steuerstellen aus gesteuert werden.
2.3.4 Die Bedienungspersonen haben bei allen Bewegungen der Hebebüh-
ne darauf zu achten, dass sie sich und andere Personen nicht gefährden.
2.3.5 Der unnötige Aufenthalt auf oder im Bewegungsbereich
von Hebebühnen ist verboten. Verboten sind ferner:

1. der Aufenthalt unter dem Lastaufnahmemittel und der Last,
2. das Betreten des Lastaufnahmemittels,
3. das Mitfahren auf dem Lastaufnahmemittel,
4. die Verwendung der Hebebühne als Hubarbeitsbühne,
    sofern die Hebebühne nicht hierfür eingerichtet ist.

2.3.6 Fahrbare Hebebühnen dürfen nur verfahren werden, wenn sich das 
Lastaufnahmemittel in Fahrstellung befindet. Hiervon darf abgesehen 
werden, wenn die hierbei erforderliche Standsicherheit gegeben und im 
Prüfbuch bescheinigt ist.
2.3.7 Lastaufnahmemittel dürfen nicht absichtlich in Schwingungen versetzt 
werden. Gegenstände dürfen weder auf das Lastaufnahmemittel geworfen 
noch von ihm abgeworfen werden.
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2.4 Verfahren mit personenbesetztem Lastaufnahmemittel
2.4.1 Das Verfahren mit personenbesetztem Lastaufnahmemittel ist nur als 
Versetzfahrt und nur unter folgenden Bedingungen zulässig:

1. Das Verfahren mit personenbesetztem Lastaufnahmemittel muss im 
    Hinblick auf die Standsicherheit im Prüfbuch bescheinigt sein.
2. Folgende Fahrgeschwindigkeiten dürfen nicht überschritten werden:

a) bei auf Schienen verfahrbaren Hubarbeitsbühnen nach  DIN EN 
   280  „Fahrbare Hubarbeitsbühnen; Berechnung; Standsicherheit; 
   Bau; Sicherheitsanforderungen und Prüfung“ 3,0 m/s,

b) bei anderen Hebebühnen 1,6 m/s.
3. Im Fahrbereich der Hebebühne dürfen sich keine Hindernisse 
    befinden.
4. Fahrbewegungen dürfen nur im gegenseitigen Einverständnis
    zwischen den Personen auf dem Lastaufnahmemittel und dem Fahrer 
    am Fahrerplatz durchgeführt werden.
5. Der Fahrweg muss so beschaffen sein, dass die Standsicherheit nicht
    beeinträchtigt und die Personen auf dem Lastaufnahmemittel nicht
    gefährdet werden.
6. Der Fahrzeugführer muss die Fahrbahn und den zu durchfahrenden 
    Raum überblicken können, oder der Fahrbereich muss gesichert sein.

2.4.2 An Hubarbeitsbühnen dürfen Fahrbewegungen und gleichzeitig 
Bewegungen der Arbeitsbühne nur im Zusammenhang mit Montage-, 
Instandhaltungs- oder ähnlichen Arbeiten an Fahrleitungsanlagen und im 
Beisein sowie nach Weisung eines Aufsichtführenden durchgeführt werden. 
Die Arbeitsbühne darf hierbei höchstens bis zu einer Ausladung von 5 m, 
gemessen von der Begrenzung des Fahrzeugs oder des fahrbaren Unter-
gestells, ausgefahren werden. Zwischen dem Aufsichtführenden und den 
beteiligten Personen muss eine gegenseitige Verständigung sichergestellt 
sein. Aufsichtführender ist, wer die Durchführung von Arbeiten zu überwa-
chen und für die arbeitssichere Ausführung zu sorgen hat. Er muss hierfür 
ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen besitzen sowie weisungsbefugt 
sein.

2.5 Einsatz von Hubarbeitsbühnen an oder in der Nähe ungeschützter
elektrischer Anlagen
2.5.1 Für Arbeiten an oder in der Nähe von ungeschützten aktiven Teilen 
elektrischer Anlagen dürfen Hubarbeitsbühnen nur eingesetzt werden, 
wenn die Arbeitsbühne so isoliert ist, dass

1. Personen durch ihren Standort auf der Arbeitsbühne gegen Erde und 
    gegen die im unmittelbaren Arbeitsbereich befindlichen, mit Erde 

  oder einem anderen Potential in Verbindung stehenden Teile isoliert 
  sind (Standortisolierung),

2. die Isolierung für die Nennspannung der Anlage – mindestens aber 
    für 1000 V – bemessen ist,
3. leitfähige Teile die Standortisolierung nicht beeinträchtigen und
4. die Arbeitsbühne beim Bruch von Isolatoren nicht abstürzen kann.

Sicheres Betreiben von Hebebühnen 
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Sicheres Betreiben von Hebebühnen 
2.5.2 Sofern für Arbeiten im Bereich oberhalb von unter Spannung stehen-
den Oberleitungen elektrischer Bahnen oder Freileitungen Hubarbeitsbüh-
nen verwendet werden, die nicht so isoliert sind, dass die Spannung der 
Oberleitung oder der Fahrleitung durch die Hubeinrichtung weder auf die 
Arbeitsbühne noch auf das Fahrzeug oder das fahrbare Untergestell ver-
schleppt wird, und bei denen die Isolation von Flur oder vom Fahrzeug oder 
vom fahrbaren Untergestell aus unbeabsichtigt überbrückt werden kann, 
ist sicherzustellen, dass Teile der Hubarbeitsbühne nicht die Leitungen 
berühren oder sich diesen soweit nähern können, dass die Gefahr einer 
Spannungsverschleppung auf die Hubarbeitsbühne besteht.
2.5.3 Werden von Hubarbeitsbühnen aus Arbeiten an oder in der Nähe von 
ungeschützten aktiven Teilen elektrischer Anlagen ausgeführt, müssen sich 
mindestens zwei Personen auf der Arbeitsbühne aufhalten. Dies gilt nicht 
für Arbeiten geringen Umfanges, z.B. die Überwachung von Leuchten oder 
die Untersuchung von Oberleitungen.
2.5.4 Isolatoren an Hubarbeitsbühnen sind regelmäßig zu reinigen.

2.6 Zusätzliche Anforderungen beim Betrieb von Hubarbeitsbühnen
2.6.1 Hubarbeitsbühnen, die nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen 
geeignet sind, dürfen nicht außerhalb solcher Räume eingesetzt werden.
2.6.2 Kennleuchten für gelbes Blinklicht an fahrbaren Hubarbeitsbühnen 
sind bei Aufstellung im Verkehrsbereich von Schienenfahrzeugen oder 
kraftbetriebenen, gleislosen Fahrzeugen einzuschalten.
2.6.3 Sind bei Hubarbeitsbühnen seitlich ausgeschwenkte Arbeitsbühnen 
oder Tragkonstruktionen im Verkehrsbereich von Straßenfahrzeugen nied-
riger als 4,5 m über Flur abgesenkt, ist der Bereich unter der Arbeitsbühne 
und der Tragkonstruktion zu sichern.
2.6.4 Bei Hubarbeitsbühnen dürfen die betriebsmäßigen Bewegungen der 
Arbeitsbühne nur von dieser aus gesteuert werden.
2.6.5 Bei höheren Windstärken, als sie für den Betrieb zulässig sind, ist der 
Betrieb einzustellen und die Arbeitsbühne in Grundstellung zu bringen.

2.7 Außerbetriebnahme
Kraftbetriebene und kraftbewegte Hebebühnen sind nach Außerbe-
triebnahme gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

Quelle: DGUV 100-500 – Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit (BG-Regeln) gültige Fassung vom April 2008.
Weiterhin ist die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der
Prävention“ (DGUV1) zu beachten!

Die Gesamtausgabe der DGUV 100-500 und DGUV 308-008 erhalten  
Sie bei uns im Haus oder bei Ihrer jeweiligen Berufsgenossenschaft.  
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Sprechen Sie uns an!
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Wagert-Schulungsangebot
IPAF Schulungszentrum

Unachtsamkeit, Oberflächlichkeit, Leichtsinn sowie die mangelnde 
Einhaltung elementarer Sicherheitsregeln sind die häufigsten Un-
fallursachen beim Einsatz komplexer Maschinen und technischer 
Ausrüstungen. Viel zu oft geschehen schwerwiegende Fehler 
mangels entsprechendem Maschinen- und Einsatztrainings.

Unser Verständnis von Professionalität und Sicherheit beim 
Einsatz von Arbeitsbühnen zeigt sich an den seit 1990 permanent 
durchgeführten professionellen Schulungen und Sicherheits-
einweisungen für Arbeitsbühnen.

Laut DGUV1 und DGUV 100-500 (Betreiben von Hebebühnen) 
erfordert der Einsatz von Personal an Arbeitsbühnen eine entspre-
chende Unterweisung und Beauftragung. Wagert bietet für Sie 
und Ihre Mitarbeiter die passenden Sicherheitstrainings und Schu-
lungen zum Betreiben von Arbeitsbühnen. Alle Teilnehmer werden 
von uns nach dem Grundsatz DGUV 308-008 ausgebildet.

Praktische und theoretische Schulung im Umgang mit Hubar-
beitsbühnen. Unterweisung laut DGUV 100-500, DGUV 308-008, 
Arbeitsschutzgesetz, Betriebsverordnung.

Dauer: 1-3 Tage, Teilnehmerzahl abhängig von Ausbildungskate- 
gorie. Erfolgreiche Absolventen erhalten die IPAF PAL-Card.

In folgenden Kategorien sind  
Schulungen möglich:
• Statisch Vertikal (1a):

Senkrecht-Personenlifte (mit Stützen)

• Statisch Boom (1b): 
Selbstfahrende Auslegerarbeitsbühnen mit  
Stützen, Anhänger-, LKW- und Kettenarbeitsbühnen

• Mobil Vertikal (3a): 
Scherenarbeitbühnen und Senkrecht-Personenlifte  
(von oben verfahrbar)

• Mobil Boom (3b): 
Selbstfahrende Gelenk- und Teleskoparbeitsbühnen  
(von oben verfahrbar)
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Führerscheinklassen 
Neuerungen ab 19.01.2013

Die dritte EG-Führerscheinrichtlinie brachte uns die Einführung neuer  
Fahrerlaubnisklassen, Änderungen des Führerscheinformates, der Gültigkeit sowie 
modifizierte Sicherheitsmerkmale.
Seit 19.01.2013 wurde der neue EU-Führerschein in allen Mitgliedsstaaten einge-
führt. Wir informieren Sie über die wichtigsten Änderungen.
Bitte beachten Sie:
Nachfolgende Informationen sind nur ein Auszug aus der ab dem 19.01.2013 
gültigen Neuregelung. 
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

Die Änderungen betreffen alle Führerscheine, die ab dem 19.01.2013 erteilt oder 
verlängert werden.

Eine vor dem 19.01.2013 ausgestellte Fahrerlaubnis bleibt von den  
Änderungen unberührt.

Befristung der Führerscheindokumente
Ab dem 19.01.2013 ausgestellte Führerscheine werden auf einen maximal zuläs-
sigen Zeitraum von längstens 15 Jahren befristet. Bisher wurden  
Führerscheindokumente unbefristet erteilt. Die Befristung bezieht sich auf  
das Dokument selbst, nicht auf die zugrundeliegende Fahrerlaubnis.

Fahrerlaubnisklasse B/BE: Vereinfachung der Anhängerregel
Die bislang etwas verwirrende „Anhängerregel“ wurde vereinfacht. Jeder Autofahrer 
darf einen Anhänger an einem Wagen befördern, wenn das Auto nicht mehr als 
3.500 Kilogramm wiegt und die Gesamtmasse des Anhängers 750 Kilogramm 
nicht übersteigt. Schwerere Anhänger sind dann erlaubt, wenn die Gesamtmasse 
der Kombination, also Anhänger und Zugfahrzeug, nicht über der Grenze von 3,5 
Tonnen liegt. Ist der Anhänger schwerer, ist anstatt der Klasse „B“ die höhere Klasse 
„BE“ notwendig.

Mit dem Führerschein der Klasse B darf man also jetzt  
Fahrzeugkombinationen bis 3.500 kg zulässigem Gesamtgewicht ohne weitere 
Voraussetzung fahren. Die vorherige Rahmenbedingung, dass die  
zulässige Gesamtmasse des Anhängers nicht größer sein darf als die  
Leermasse des ziehenden Fahrzeuges ist entfallen.

Die Klasse BE gilt für Zugfahrzeuge der Klasse B in Kombination mit einem Anhän-
ger oder Sattelanhänger mit zulässiger Gesamtmasse des Anhängers von mehr 
als 750 kg und nicht mehr als 3.500 kg. Bei mehr als 3,5 t zGM ist grundsätzlich die 
Klasse C1E erforderlich.

Neu: Caravan-Führerschein B96
Spezieller Führerschein für das Ziehen von schweren Caravans. Inhaber eines B- 
Führerscheins dürfen mit dieser Erweiterung eine  
PKW-Anhänger-Kombination bis 4.250 kg zulässigem Gesamtgewicht steuern. 
Voraussetzung ist eine eintägige Schulung.

Anhängerregelung C1E
Hier darf man Fahrzeugkombinationen (Züge der Klasse Cl und Anhänger über 
750 kg, sofern das zulässige Gesamtgewicht von 12.000 kg nicht überschritten 
wird) fahren. Auf das Verhältnis der zulässigen Gesamtmasse des Anhängers zu der 
Leermasse des Zuges kommt es künftig nicht mehr an.

 Beispiel für das Anmieten unserer Geräte:
Anhänger: A 135 mit Klasse B, jedoch nur nach Prüfung der Gesamtmasse 
  des Zugfahrzeuges und Gesamtmasse des Anhängers. 
  Die Summe der zulässigen Gesamtmassen darf nicht 
  größer sein als 3,5 t.

A 150 - A 250 mit Klasse BE, B 96 bzw. Cl, CE

Bei Anhängern ist seitens des Kunden die Anhängelast und die Stützlast des  
Zugfahrzeuges gemäß Zulassungsbescheinigung Teil 1 zu prüfen und einzuhalten!

Zu unseren LKW-Arbeitsbühnen finden Sie die Führerscheinklassen bei den  
Datenblättern des jeweiligen Gerätes im Einsatzplaner.

Bei Anmietung gelten grundsätzlich die WAGERT-Vermietbedingungen.

Teilauszug aus der FEV
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Alle Führerscheinklassen im Vergleich

Alt vor 1999 Alt ab 1999 bis 18.01.2013 neu ab 19.01.2013

3

Kfz. bis 7.500 kg, Züge 
mit nicht
mehr als 3 Achsen (d. h. 
es kann
ein einachsiger Anhänger
mitgeführt werden; 
Achsen mit
einem Abstand von  
weniger als 1 m
voneinander gelten als 
eine Achse)

B

Kraftwagen bis 3,5 t zG. 
Mit einer Klasse B dürfen 
Sie mit einem Kraftfahr-
zeug bis 3,5 t folgende 
Anhänger ziehen:
- Anhänger bis 750 kg zG
- Anhänger über 750 kg zG,  
wenn die zulässige 
Gesamtmasse des 
Anhängers nicht größer 
ist als die Leermasse des 
Kraftwagens und die 
Summe der zulässigen 
Gesamtmassen von  
Zugfahrzeugen und 
Anhänger nicht größer ist 
als 3,5 t.

B

Kraftwagen bis 3,5 t zG. 
Mit einer Klasse B dürfen 
Sie mit einem Kraftfahr-
zeug bis 3,5 t folgende
Anhänger ziehen:
-Anhänger bis 750 kg zG
-Anhänger über 750 kg zG,  
sofern die Gesamtmasse 
der Fahrzeugkombi 3,5 t. 
nicht übersteigt.

BE

Kraftfahrzeug der Klasse B 
in Kombination mit
- Anhänger über 750 kg zG,
wenn die zulässige 
Gesamtmasse größer
ist als die Leermasse 
des PKW.
- Anhänger über 750 kg zG, 
wenn die zulässige 
Gesamtmasse des
Anhängers nicht größer 
ist als die Leermasse des 
PKW aber die Summe der 
Gesamtmassen von
Anhänger und PKW größer 
als 3,5 t ist.

BE

Kraftwagen der Klasse B in 
Kombi mit Anhänger oder 
Sattelanhänger mit zG des 
Anhängers von mehr als
750 kg und nicht mehr 
als 3,5 t.

B96

Kraftwagen der Klasse B in 
Kombi mit Anhänger mit 
einer zG des Anhängers 
von mehr als 750 kg und
zG der Fahrzeugkombi 
von mehr als 3,5 t und 
nicht mehr als 4,25 t.

Cl
Kraftwagen über 3,5 t. zG 
bis 7,5 t. zG auch mit 
Anhänger bis 750 kg zG.

Cl
Kraftwagen über 3,5 t. 
zG bis 7,5 t. zG auch mit 
Anhänger bis 750 kg zG.

C1E

Kraftwagen über 3,5 t. zG 
bis 7,5 t. zG und Anhänger 
über 750 kg zG.
Die Gesamtmasse des 
Anhängers darf nicht 
größer sein als die
Leermasse des Zugfahr-
zeuges und die Summe 
der beiden zulässigen
Gesamtmassen nicht 
größer als 12 t.

C1E

Kraftwagen über 3,5 t. zG 
bis 7,5 t. zG und Anhänger 
über 750 kg zG.
Die zG einer Kombination 
darf nicht größer sein 
als 12 t.

2
Kfz. über 7.500 kg mit mehr 
als 3 Achsen

C

Kraftwagen über 3,5 t 
zG. (nach oben keine 
Beschränkung). Auch
mit Anhänger bis zu  
750 kg zG.

C

Kraftwagen über 3,5 t. 
zG (nach oben keine Be-
schränkung). Auch mit
Anhänger bis zu 750 
kg zG.

CE

Kraftwagen über 3,5 t 
zG. (nach oben keine 
Beschränkung) und
Anhänger über 750 kg zG.

CE

Kraftwagen über 3,5 t 
zG. (nach oben keine 
Beschränkung) und
Anhänger über 750 kg zG.

zG = zulässige Gesamtmasse 

Die Bereitstellung sämtlicher Inhalte und Angaben erfolgt ohne Gewähr hinsicht-
lich der Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben.
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Bitte beachten: 
Technische Änderungen und Neuerungen vorbehalten.
24. Auflage 2025/2026

© Wagert Arbeitsbühnen-Vermietung, Bayreuth
Alle Maße, Gewichte und Diagramme sind ca.-Angaben. 
Alle Angaben im Einsatzplaner 2025/2026 ohne Gewähr.
Für genauere Informationen fragen Sie bitte an!

Nachdruck und Vervielfältigung aller Daten nur mit Genehmigung 
der Firmengruppe Wagert Arbeitsbühnen-Vermietung.

www.wagert.de 

Klicken Sie sich rein... 

www.wagert.de 

Um noch mehr Informationen über 
zu erhalten, schauen Sie doch mal auf unserer 
Website vorbei.

Dort gibt es die neuesten Informationen 
über Geräte & Serviceleistungen.

Wir sind geprüft und zertifiziert nach



Ständige Erreichbarkeit

Persönliche Beratung

Einweisung am Gerät

Zuverlässige Abwicklung

Langjährige Erfahrung

Familienunternehmen

Termingenaue Lieferung

Wartung und Instandhaltung

Ständige Qualitätsüberwachung

Große Auswahl

Vor-Ort-Beratung
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Ständige Qualitätsüberwachung

Große Auswahl

Vor-Ort-Beratung

Teleskoparbeitsbühnen 
für den flexiblen Höhenzugang
Durch ihre breite, schwere Bauweise, die damit einher-
gehende Standfestigkeit und die beachtlichen Arbeits-
höhen eignen sich unsere Hubarbeitsbühnen mit Tele-
skoparm für ganz verschiedene Einsatzbereiche.

HOCH & SEITLICH

Scherenbühnen 
für den Innenbereich
Sie müssen Arbeiten an hohen Wänden, an der Decke 
oder an Fassaden erledigen? 
Mit einer Scherenarbeitsbühne haben Sie das passende 
Arbeitsgerät zur Hand. Ob bis zu 28 Meter Höhe, in be-
engten Räumen und schmalen Gängen oder mit schwe-
ren Arbeitsmaterialien und mehreren Personen – unsere 
Scherenbühnen meistern jede Herausforderung.








